
 

Muster einer Allgemeinverfügung 
zur Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen Dämmstoffen 

aus Bau- und Handwerkstätigkeit 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-Überwachungs-Verordnung (POP-Abfall-ÜberwV) in 
Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 der Nachweisverordnung (NachwV) ergeht folgende 

 

Allgemeinverfügung: 

 

Nachweisführung bei nicht gefährlichen HBCD-haltigen Dämmstoffen aus Bau- und 
Handwerkstätigkeit 

Erzeuger, Besitzer, Sammler, Beförderer und Entsorger von POP-haltigen Abfällen haben 
sowohl der zuständigen Behörde gegenüber als auch untereinander die ordnungsgemäße 
Entsorgung der Abfälle nachzuweisen. Im Rahmen der eigenen Tätigkeit eines Bau- oder 
Handwerksbetriebes (nachfolgend: Dienstleister) können nicht gefährliche HBCD-haltige 
Dämmstoffe in Nordrhein-Westfalen anfallen und anschließend auch in Nordrhein-Westfalen 
entsorgt werden.  

Im Hinblick auf die Pflichten zur Nachweisführung bei Baumaßnahmen wird auf Erlass IV-3-
111.20.2 vom 26.03.2012 des MKULNV hingewiesen. Im Regelfall gilt, dass der Dienst-
leister als Abfallerzeuger anzusehen ist und die entsprechenden Pflichten zur Nachweis-
führung zu erfüllen hat. Der Auftraggeber (Bauherr) ist nur dann als Abfallerzeuger mit den 
entsprechenden Pflichten zur Nachweisführung anzusehen, wenn das Unternehmen, das 
die Abbruch-/Sanierungs- und Entsorgungsmaßnahmen durchführt, durch konkrete ver-
tragliche Ausgestaltung in besonderer Weise gebunden und detailliert der Weisungsgewalt 
des Auftraggebers (Bauherrn) unterworfen ist. 

Für die Entsorgung sind folgende Vorgehensweisen möglich: 

1. Holsystem 

Die Abfälle werden auf der Baustelle von einem dazu befugten Einsammler (z.B. 
Containerdienst) mit einem elektronischen Sammelentsorgungsnachweis und 
elektronischen Begleitscheinen abgeholt (Holsystem, entsprechend der §§ 9 ff. 
und 13 NachwV).   
Der Dienstleister bzw. in Ausnahmefällen dessen Auftraggeber erhält bei Abholung 
einen Übernahmeschein in Papierform als Beleg (entsprechend § 12 in Verbindung 
mit § 21 NachwV). 

2. Bringsystem 

2.1 Mit Entsorgungsnachweis und Begleitschein 

Der Dienstleister bzw. sein Auftraggeber führt einen elektronischen Entsorgungs-
nachweis sowie elektronische Begleitscheine (entsprechend der §§ 3 ff. und 10 ff. 
NachwV). Soweit der Dienstleister Besitzer der bei seiner Tätigkeit anfallenden Ab-
fälle wird, hat er die gleichen Pflichten zur Nachweisführung wie sein Auftraggeber 
als Abfallerzeuger. Im Ergebnis muss daher der erforderliche Nachweis von zumin-
dest einem der Beteiligten geführt werden (vgl. Rdnr. 72 der Mitteilung 27 der 
Bund/Länder-Arbeitsgemeinschaft Abfall – LAGA, Vollzugshilfe zum abfallrechtli-
chen Nachweisverfahren, Stand: 30.09.2009). 



 

2.2 Ohne Entsorgungsnachweis und Begleitschein 

Der Dienstleister befördert die Abfälle ohne Entsorgungsnachweis und Begleit-
schein selbst zu einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage (z.B. Zwischenlager, 
Vorbehandlungsanlage oder Verbrennungsanlage) oder zu seinem eigenen Be-
triebsgelände (Bringsystem). Dies ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass es 
sich um eine der nachfolgend genannten Abfallarten gemäß Abfallverzeichnis-
Verordnung (AVV) handelt: 

Monofraktion 

(wie HBCD-haltige Dämmstoffe aus Po-
lystyrol (EPS und XPS) wie Styro-
pordämmungen, auch in geringem Maß 
mit Anhaftungen wie Putz) 

17 06 04 Dämmmaterial mit Ausnahme 
desjenigen, das unter 17 06 
01* und 17 06 03* fällt 

Baumischabfall und Verbundstoffe 

(Baumischabfall, der HBCD-haltige 
Dämmstoffe enthält, und Verbundstoffe 
wie Wärmeverbundsysteme mit HBCD-
haltigen Dämmstoffen, EPS- oder XPS-
haltige Wärmedämmstoffe mit PU-
Kleber oder Bitumenbeschichtungen) 

17 09 04 gemischte Bau- und Abbruch-
abfälle mit Ausnahme derjeni-
gen, die unter 17 09 01*, 17 09 
02* und 17 09 03* fallen 

* bedeutet gefährlicher Abfall 

Es wird darauf hingewiesen, dass Dämmstoffe mit Bitumenbeschichtungen als 
Baumischabfall dem Abfallschlüssel 17 09 04 zuzuordnen sind, nicht dem Abfall-
schlüssel 17 03 02 „Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 
fallen“. 

2.2.1 Beförderung direkt zur Entsorgungsanlage 

Soweit der Dienstleister die in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle direkt zu 
einer dafür zugelassenen Entsorgungsanlage transportiert, erfolgt dort die Nach-
weisführung analog zur Kleinmengenregelung gem. § 16 i. V. m. § 12 NachwV über 
das Erstellen von Übernahmescheinen. Die für die Kleinmengenregelung gem. § 2 
Abs. 2 NachwV festgesetzte Tonnage in Höhe von 2 Tonnen pro Jahr findet keine 
Anwendung. Im Erzeugerfeld des Übernahmescheins sind die Daten der Anfallstelle 
/ Baustelle unter Angabe der Erzeugernummer „ES0000000“, im Befördererfeld die 
Daten des Anlieferers / Dienstleisters, im Entsorgerfeld die Daten der Entsorgungs-
anlage und im Feld „Frei für Vermerke“ der Zusatz „Selbstanlieferung“ einzutragen.  

2.2.2 Beförderung mit Zwischenlagerung auf eigenem Betriebsgelände 

Der Dienstleister darf die in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle nur dann 
ohne Entsorgungsnachweis und Begleitschein zu seinem eigenen Betriebsgelände 
transportieren, wenn die Abfallmenge pro Abfallart und Baustelle maximal 2 Tonnen 
beträgt. Die Nachweisführung erfolgt analog zu Ziffer 2.2.1. Im Entsorgerfeld ist je-
doch das Betriebsgelände des Dienstleisters einzutragen. 

Er muss sicherstellen, dass die zeitweilige Lagerung der Abfälle auf dem Betriebs-
gelände im Einklang mit den immissionsschutzrechtlichen, baurechtlichen, wasser-
rechtlichen, brandschutzrechtlichen und sonstigen rechtlichen Anforderungen erfolgt 
und dass die ggf. erforderlichen Genehmigungen vorliegen (Hinweis: Dies ist mit der 
jeweils zuständigen Behörde zu klären). 

 Die spätere Beförderung der Abfälle zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage 



 

hat grundsätzlich durch einen Einsammler auf der Grundlage gültiger Sammelent-
sorgungsnachweise und Begleitscheine zu erfolgen (Holsystem ab Betriebsgelände, 
entsprechend §§ 9 ff. und § 13 NachwV). Der Dienstleister erhält bei jeder Abholung 
einen Übernahmeschein in Papierform (entsprechend § 12 NachwV). 

 Alternativ hierzu kann der Dienstleister die Abfälle selbst vom eigenen Betriebsge-
lände zu einer zugelassenen Entsorgungsanlage bringen (Bringsystem ab Betriebs-
gelände). In diesem Fall erfolgt die Nachweisführung gemäß Ziff. 2.2.1, wobei je-
doch die ursprünglichen Anfallstellen (Baustellen) nicht im Vermerkefeld des Über-
nahmescheins angegeben werden müssen. 

Sowohl im Falle von Ziff. 2.2.1 als auch im Falle von Ziff. 2.2.2 hat der Dienst-
leister seinem Auftraggeber den Abtransport der Abfälle von der Baustelle mittels der 
Vorlage einer Kopie des Übernahmescheins zu bescheinigen. 

Eine Ausfertigung des zu führenden Übernahmescheins ist vom Dienstleister wäh-
rend des Transportes der Abfälle mitzuführen und bei Kontrollen vorzulegen. 

2.3 Die Beteiligten haben die in Ziff. 2.2 genannten und für sie bestimmten elektroni-
schen Nachweisdokumente oder papiergebundenen Übernahmescheine in ihr ab-
fallrechtliches Register einzustellen (§ 5 Abs. 1 POP-Abfall-ÜberwV in Verbindung 
mit §§ 24 und 25 NachwV); falls ein elektronisches Register geführt wird sind die 
papiergebundenen Übernahmescheine in das elektronische Register einzugeben. 
Hinweis: Private Haushaltungen sind nicht registerpflichtig. 

2.4 Soweit für Abfalltransporte durch den Dienstleister nach den §§ 53 und 54 Kreis-
laufwirtschaftsgesetz (KrWG) in Verbindung mit der Anzeige- und Erlaubnisverord-
nung (AbfAEV) eine Anzeige- oder Erlaubnispflicht besteht, bleibt diese von der vor-
liegenden Allgemeinverfügung unberührt. Gleiches gilt für ggf. bestehende Geneh-
migungserfordernisse nach anderen Rechtsvorschriften. 

 

Nebenbestimmungen: 

 

1. Die mit der vorliegenden Allgemeinverfügung zugelassene Abweichung vom Nach-
weis- verfahren kann jederzeit, auch nur gegenüber einzelnen Nachweispflichtigen, 
widerrufen oder mit Nebenbestimmungen (z.B. Bedingungen oder Auflagen) verse-
hen werden, insbesondere bei einer Änderung der Vorschriften zur (elektronischen) 
Nachweis- und Registerführung oder bei Verstößen der nachweispflichtigen Perso-
nen gegen Bestimmungen dieser Allgemeinverfügung. 

2. Diese Allgemeinverfügung ergeht gebührenfrei. 

 

Begründung: 

 

Gemäß § 4 Abs. 1 Satz 3 POP-Abfall-ÜberwV in Verbindung mit § 26 Abs. 1 Satz 1 NachwV 
kann die zuständige Behörde auf Antrag oder von Amts wegen einen zur Nachweisführung 
Verpflichteten von der Nachweisführung ganz oder für einzelne Abfallarten unter dem Vor-
behalt des Widerrufs freistellen, soweit dadurch eine Beeinträchtigung des Wohls der Allge-
meinheit nicht zu befürchten ist. 

Im Rahmen der Tätigkeit von Dienstleistern fallen häufig nicht gefährliche HBCD-haltige 



 

Dämmstoffe an. Oftmals handelt es sich um kleinere Abfallmengen, die im Rahmen des Bau-
stellenverkehrs beim Kunden mitgenommen und entweder direkt zu einer Entsorgungsanla-
ge verbracht werden oder aber auf dem Betriebsgelände des Dienstleisters zur weitergehen-
den Entsorgung bereitgestellt werden. In beiden Fällen sind gemäß § 4 Abs. 1 POP- Abfall-
ÜberwV grundsätzlich elektronische (Sammel-)Entsorgungsnachweise und Begleitscheine zu 
führen. Allerdings wird dies häufig als unverhältnismäßig angesehen. Die Alternative, nämlich 
die Auftraggeber auf die Abholung durch gewerbliche Entsorgungsunternehmen zu verwei-
sen, bedeutet für viele Auftraggeber einen großen Aufwand und ist mit hohen Zusatzkosten 
verbunden. Zudem wäre dies vor allem bei nur geringen Abfallmengen (z.B. wenigen 
Dämmplatten, die im Rahmen einer Dachreparatur anfallen) kaum zumutbar. Vor diesem 
Hintergrund wird für die genannte Fallkonstellation durch Ziff. 2.2 eine teilweise Befreiung 
von der Nachweispflicht (nicht auch von der Registerpflicht) erteilt. 

Bei Anlieferung der in Ziff. 2.2 genannten HBCD-haltigen Abfälle an eine Entsorgungsanlage 
erhält der Dienstleister gem. § 16 i. V. m. § 12 NachwV einen Übernahmeschein.   
Eine Alternative zu dieser teilweisen Befreiung von der Nachweispflicht würde darin beste-
hen, dass der Betreiber der Entsorgungsanlage gem. § 9 und § 13 NachwV einen Sam-
melentsorgungsnachweis und einen Begleitschein ausstellt und sich als fiktiven Beförderer 
mit Beförderernummer einträgt.   
Im Zusammenhang mit der Anlieferung von Kleinmengen an Entsorgungsanlagen wurden in 
Nordrhein-Westfalen bei diesem Vorgehen schlechte Erfahrungen gemacht. Weitere Gründe, 
die gegen diese Alternative sprechen, sind die Tatsache, dass die Sammelentsorgungs-
nachweise nicht im privilegierten Verfahren gem. § 7 NachwV durch den Entsorger bestätigt 
werden können und der insgesamt höhere bürokratische Aufwand.  
Als akzeptabler Nachteil der gewählten teilweisen Befreiung von der Nachweispflicht ist zu 
nennen, dass eine Überwachung durch die Behörde nur mittels Einsicht in das beim Entsor-
ger geführte Register möglich ist, nicht jedoch durch direkte Kontrolle über ASYS. 

Die Befreiung gilt nur unter den in Ziff. 2.2 genannten Voraussetzungen. Dies betrifft insbe-
sondere die dort genannten Abfallarten und die für den Transport auf das Betriebsgelände 
des Dienstleisters geltende Mengengrenze. 

Soweit die Befreiung greift, wird im Übrigen die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle 
über die Register der Beteiligten (entsprechend §§ 24 bis 25 NachwV) belegt. 

 

 


